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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1.01 0+000 - 1+195 Umbau der
Bundesstraße 304

a) und b)

Bundesrepublik
Deutschland
Bundesstraßenver-
waltung (U)

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+195 wird
die Bundesstraße 304 wird verlegt und
ausgebaut.

Die neuen Straßenteile werden zur Bun-
desstraße gewidmet, mit der Maßgabe,
dass die Widmung mit der Verkehrsüber-
gabe wirksam wird, wenn die Vorausset-
zungen des § 2 Abs. 2 FStrG in diesem
Zeitpunkt vorliegen. Soweit Teile bisher
gewidmeter Straßen und Wege verwendet
werden, wird die Umstufung im Zeitpunkt
der Ingebrauchnahme für den neuen Ver-
kehrszweck wirksam. Soweit Straßenteile
entbehrlich werden, erfolgt die Einziehung
mit Wirksamkeit ab der Sperrung.

Widmung zur Bundesstraße:
B304_1280_2,800 bis B304_1280_3,644

Einziehung der Bundesstraße:
B304_1280_2,800 bis B304_1280_2,945
B304_1280_3,110 bis B304_1280_3,364
B304_1280_3,384 bis B304_1280_3,644

Abstufung der Bundesstraße:
B304_1280_2,945 bis B304_1280_3,110
(Abstufung zur GVS)
B304_1280_3,364 bis B304_1280_3,384
(Abstufung zum öFW)

Die technische Ausführung der Straßen-
baumaßnahme nach den geltenden Richt-
linien, einschließlich der straßenbegleiten-
den Bepflanzung, erfolgt gemäß den plan-
festgestellten Unterlagen.

Die Fahrbahnbreite der B 304 beträgt ohne
Abbiegestreifen, auf der freien Strecke
8,00 m. Der Oberbau erfolgt in Asphalt-
bauweise nach RStO 12.

Soweit nicht im Regelungsverzeichnis an-
ders vorgesehen, wird das anfallende
Oberflächenwasser über Bankette und Bö-
schungen großflächig abgeführt und versi-
ckert.

Straßenbegleitgrün sowie Landschafts-
pflegerische Ausgleichs- und Ersatz-maß-
nahmen sind in Unterlage 9 dargestellt.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

Die nicht mehr benötigten Teile der
Straße, sowie das bestehende Brü-
ckenbauwerk werden abgebrochen.
Die Straßenflächen werden rekultiviert
und eingezogen.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesre-
publik Deutschland - Bundesstraßenver-
waltung.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.02 0-159 - 0+084
(B 304)

unselbstständi-
ger Geh- und

Radweg

a) -

b) Bundesrepublik
Deutschland
Bundesstraßen-
verwaltung (U)

Von Bau-km 0+-159 bis 0+084 wird ein
unselbstständiger Geh- und Radweg
entlang der B 304 (lfd. Nr. 1.01) erstellt.

Er schließt bei Bau-km 0-195 an die Ge-
meindeverbindungsstraße (Flst.-Nr.
2561, Gem. Weildorf)) an und verläuft
als straßenbegleitender Geh- und Rad-
weg entlang der Südseite der Bundes-
straße.

Der neue Weg erhält eine Asphaltbe-
festigung mit 2,50 m Breite.

Der unselbstständige Geh- und Radweg
wird Bestandteil der B 304 und von der
Widmung erfasst.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesre-
publik Deutschland - Bundesstraßenver-
waltung.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.03 0+085 Gemeindeverbin-
dungsstraße
Fl.-Nr. 2573,

Gem. Weildorf

a) und b)
Markt Teisendorf

Die bestehende Anbindung der Gemein-
deverbindungsstraße (Flst.-Nr. 2573)
von der Bundesstraße 304 wird durch
die Baumaßnahme unterbrochen, den
neuen Verhältnissen angepasst und neu
hergestellt.

Der neue Weg erhält eine Asphaltbe-
festigung mit 3,00 m Breite.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt dem Markt Tei-
sendorf.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.04 0+150 Gemeindeverbin-
dungsstraße

a) Eigentümer von
Fl.-Nr. 2696/2
Gmkg. Weildorf

b) Markt Teisendorf

Die bestehende Zufahrt von der B 304
zum Grundstück Flst.-Nr. 2696/2 wird
durch die Baumaßnahme unterbrochen,
den neuen Verhältnissen angepasst und
bei Bau-km 0+150 an die verlegte B 304
angebunden.

Hierfür wird die bestehende B 304 auf
einer Länge von 163 m zur Gemeinde-
verbindungsstraße (GVS) rückgebaut.
Zwischen Bau-km 0+145
(B 304_1280_2,945) und Bau-km
0+305 (B 304_1280_3,110) wird die
B 304 zur GVS abgestuft.

Die GVS wird mit einer Befestigung in
Asphaltbauweise mit 3,50 m Breite aus-
geführt.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt gemäß Art. 47
Abs. 1 BayStrWG dem Markt Teisen-
dorf.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.05 0+085 bis 0+400 Gemeindeverbin-
dungsstraße

(Flst.-Nr. 2698)

a) -

b) Markt
Teisendorf (U)

Die bestehende Gemeindeverbindungs-
straße (GVS) wird durch die Baumaß-
nahme unterbrochen.

Zur Erschließung wird auf der Südseite
der verlegten B 304 (lfd. Nr. 1.01) im An-
schluss an die GVS (lfd. Nr. 1.03) eine
neue Straße hergestellt.

Die Straße erhält eine befestigte Breite
von 3,50 m; die beidseitigen Bankette
sind 0,50 m breit.

Die Straße wird mit einer Befestigung in
Asphaltbauweise ausgeführt.

Die Straße wird ab Bau-km 0+090
(B 304_1280_2,895 und
B 304_1280_3.215) auf eine Länge von
335 m zur GVS gewidmet, mit der Maß-
gabe, dass die Widmung mit der Ver-
kehrsfreigabe wirksam wird, sofern die
Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 des
BayStrWG in diesem Zeitpunkt vorlie-
gen.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt gem. Art. 47
Abs. 1 BayStrWG dem Markt Teisen-
dorf.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.06 0+300 - 1+195 unselbstständi-
ger Geh- und

Radweg

b) -

b) Bundesrepublik
Deutschland
Bundesstraßen-
verwaltung

Von Bau-km 0+300 bis 1+195 wird ein
unselbstständiger Geh- und Radweg
entlang der B 304 (lfd. Nr. 1.01) erstellt.

Im Westen beginnt er, verbunden über
eine Rampe im Böschungsbereich, bei
Bau-km 0+200 des öffentlichen Feld-
und Waldweges (lfd. Nr. 1.05) und endet
am beschränkt öffentlichen Weg (lfd.Nr.
1.10) bei Bau-km 1+155.

Der neue Weg erhält eine Asphaltbe-
festigung mit 2,50 m Breite.

Der unselbstständige Geh- und Radweg
wird Bestandteil der B 304 und von der
Widmung erfasst.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesre-
publik Deutschland - Bundesstraßenver-
waltung.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.07 0+705 Öffentlicher Feld-
und Waldweg

a) -

b) Markt Teisendorf

Zur Erschließung der anliegenden
Grundstücke, wird im Bereich von Bau-
km 0+500 bis 0+700 auf der Südseite
der B 304 (lfd.Nr. 1.01) ein ausgebauter
Feld- und Waldwege hergestellt, der bei
Bau-km 0+705 an die Bundesstraße an-
schließt.

Der Weg erhält eine befestigte Breite
von 3,00 m; die beidseitigen Bankette
sind 0,75 m breit.

Im Einmündungsbereich in die B 304
(lfd. Nr. 1.01) erhält der Weg eine As-
phaltbefestigung. Ansonsten wird er als
Wiesenweg mit einer Befestigung aus
Schotterrasen ausgeführt.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt gem. Art. 54
Abs. 1 Satz 1 BayStrWG dem Markt Tei-
sendorf.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.08 0+705 Nicht ausgebau-
ter öffentlicher

Feld- und Wald-
weg

Fl.-Nr. 2752,
Gem. Weildorf

a) und b)
Nutzungsberechtigte
(U)

Die Anbindung des öffentlichen Feld-
und Waldweges von der B 304 nach
Norden (Flst.-Nr. 2752) wird durch die
Baumaßnahme unterbrochen, den
neuen Verhältnissen angepasst und neu
hergestellt.

Die Zufahrt wird mit einer Befestigung in
Asphaltbauweise mit 3,00 m Breite aus-
geführt.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt gem. Art. 54
Abs. 1 BayStrWG den Nutzungsberech-
tigten.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.09 1+135 Private Zufahrt a) und b)
Eigentümer von
Fl.-Nr. 1
Gmkg. Straß

Die bestehende Zufahrt von der B 304
nach Norden zum Grundstück Flst.-Nr. 1
wird durch die Baumaßnahme unterbro-
chen, den neuen Verhältnissen ange-
passt und neu hergestellt.

Die Zufahrt wird mit einer Befestigung in
Asphaltbauweise ausgeführt.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt dem Nutzungs-
berechtigten.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.10 1+160 Beschränkt öf-
fentlicher Weg
Fl.-Nr. 223/3,
Gem. Straß

a) und b)
Gemeinde Ainring

Die bestehende Zufahrt von der B 304
zum Grundstück Flst.-Nr. 223/3 wird
durch die Baumaßnahme unterbrochen,
den neuen Verhältnissen angepasst und
neu hergestellt.

Die Zufahrt wird mit einer Befestigung in
Asphaltbauweise ausgeführt.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt Die Unterhal-
tung obliegt gemäß Art. 54a Abs. 1 Ba-
yStrWG der Gemeinde Ainring.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

1.11 0+630 - 0+680 Private Zufahrt a) -

b)
Eigentümer von
Fl.-Nr. 2749 und
2750
Markt Teisendorf,
Gmkg. Weildorf

Zur Erschließung der anliegenden
Grundstücke Flst.-Nr. 2749 und 2750,
wird eine Zufahrt hergestellt und an den
ÖFW (lfd.Nr. 1.07) angebunden.

Der Weg erhält eine befestigte Breite
von 3,00 m; die beidseitigen Bankette
sind 0,50 m breit.

Er wird als Wiesenweg mit einer Befes-
tigung aus Schotterrasen ausgeführt.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt den Nutzungs-
berechtigten.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

2.01 0+378 BW 1
Brücke im Zuge
der B 304 über
die DB Strecke
Rosenheim-Salz-
burg

a) -

b) Bundesrepublik
Deutschland
Bundesstraßen-
verwaltung

Die Bundesstraße B 304 kreuzt bei Bau-
km 0+378 die Gleise der bestehenden
Bahnlinie Rosenheim - Salzburg, die mit
einem Brückenbauwerk überführt wer-
den.

Die Hauptabmessung des Bauwerkes
sind:
Lichte Weite: 11,60 m
Lichte Höhe:  6,50 m
Breite zw. den Geländern:       13,30 m
Kreuzungswinkel: 50 gon

Das bestehende Bauwerk wird abgebro-
chen.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung des Bauwerks obliegt
nach § 14 EBKrG der Bundesrepublik
Deutschland - Bundesstraßenverwal-
tung. Die Unterhaltung der Bahnlinie ob-
liegt nach § 14 EBKrG der DB.
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der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen

(Regelungsverzeichnis) mit Roteintragung vom 14.12.2021
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

2.02 0+378 Anpassung der
Oberleitungsan-
lage im Bereich
der DB Strecke
Rosenheim-Salz-
burg

a) -

b) DB Regio Netz

Durch den Neubau des Brückenbauwer-
kes (lfd. Nr. 1.01) und der damit verbun-
denen Beseitigung der alten Brücke,
wird eine Anpassung der vorhandenen
Oberleitungsanlage der Bahnstrecke
Rosenheim – Salzburg erforderlich.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung der Oberleitungsan-
lage obliegt der DB.
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Ausbau westlich Straß mit Erneuerung der EÜ und Verbesserung der Linienführung

V e r z e i c h n i s
der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen

(Regelungsverzeichnis) mit Roteintragung vom 14.12.2021
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

3.01 0+000 – 1+195 B 304
Entwässerung
der freien Stre-
cke in Damm-

und Einschnitts-
bereichen

a) –
b) Bundesrepublik

Deutschland -
Bundesstraßen-
verwaltung

Das auf der Verkehrsfläche anfallende
Regenwasser fließt in den Dammberei-
chen breitflächig über Bankett und Bö-
schung ab, wo es verdunstet oder über
die belebte Bodenzone versickert. Wo
erforderlich, werden am Böschungsfuß
Versickerungsmulden bzw. -gräben her-
gestellt.

In den Einschnittsbereichen fließt das
Regenwasser über die unbefestigten
Bankette in Versickerungsmulden bzw. -
gräben ab.

Im Übrigen wird auf die Unterlage 18
verwiesen.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesre-
publik Deutschland - Bundesstraßenver-
waltung.



B 304 Traunstein - Freilassing Unterlage  11
Ausbau westlich Straß mit Erneuerung der EÜ und Verbesserung der Linienführung

V e r z e i c h n i s
der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen

(Regelungsverzeichnis) mit Roteintragung vom 14.12.2021
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

3.02 0+345 – 0+400 B 304
Entwässerung

Brückenbauwerk

a) –
b) Bundesrepublik

Deutschland -
Bundesstraßen-
verwaltung

Das auf der Verkehrsfläche im Bereich
des neuen Brückenbauwerkes anfal-
lende Regenwasser fließt über Hoch-
borde, Abläufe und eine Rauhbettmulde
in Mulden am nordwestlichen bzw. nord-
östlichen Böschungsfuß ab, wo es ver-
dunstet oder über die belebte Boden-
zone versickert, bzw. über einen Not-
überlauf in die Entwässerungsanlagen
der Bahn abgeleitet wird.

Im Übrigen wird auf die Unterlage 18
verwiesen.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesre-
publik Deutschland - Bundesstraßenver-
waltung.



B 304 Traunstein - Freilassing Unterlage  11
Ausbau westlich Straß mit Erneuerung der EÜ und Verbesserung der Linienführung

V e r z e i c h n i s
der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen

(Regelungsverzeichnis) mit Roteintragung vom 14.12.2021
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

3.03 0+470 – 1+120 B 304
Entwässerungs-

gräben

a)
b) Bundesrepublik

Deutschland -
Bundesstraßen-
verwaltung

Auf Grund des in Richtung Süden abfal-
lenden Geländes, werden auf der Nord-
seite der Bundesstraße 304 (lfd. Nr.
1.01) im Bereich von Bau-km 0+470 bis
1+120 Entwässerungsgräben herge-
stellt. Diese haben bei Bau-km 0+720 ei-
nen Tiefpunkt. Um bei Starkregenereig-
nissen einen Aufstau zu verhindern, wird
dort ein Notüberlauf auf die Südseite der
Bundesstraße hergestellt.

Dort wird eine Fläche hergestellt, in der
das dann anfallende Regenwasser ver-
dunstet oder über die belebte Boden-
zone versickert.

Im Bereich von Bau-km 0+470 bis 1+120
werden die Entwässerungsgräben ge-
mäß den Richtlinien für bautechnische
Maßnahmen an Straßen in Wasser-
schutzgebieten (RiStWag) mit Stau-
schwellen versehen, um die Versicke-
rungszeit zu vergrößern.

Im Übrigen wird auf die Unterlage 18
verwiesen.

Die Kostentragung richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraßenver-
waltung) und der DB.

Die Unterhaltung obliegt der Bundesre-
publik Deutschland - Bundesstraßenver-
waltung.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.01 0-160 - 0+355 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Deutsche Telekom
Technikniederlas-
sung Rosenheim
Bezirksbüro Netze 21
Georg-Aicher-Str. 3a
83026 Rosenheim

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernutzungs-
recht des TKG §§ 68 ff bzw. außerhalb
(Privat) nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Deutschen Telekom AG.
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Ausbau westlich Straß mit Erneuerung der EÜ und Verbesserung der Linienführung

V e r z e i c h n i s
der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.02 0-160 – 0-035 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Deutsche Telekom
Technikniederlas-
sung Rosenheim
Bezirksbüro Netze 21
Georg-Aicher-Str. 3a
83026 Rosenheim

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernut-
zungsrecht des TKG §§ 68 ff bzw. au-
ßerhalb (Privat) nach Entschädigungs-
recht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Deutschen Telekom AG.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.03 0+026 Mittelspannung
Freileitung

a) und b)
Bayernwerk AG
Netz GmbH
Regionalleitung
Oberbayern
Arnulfstraße 203
80634 München

Die Baumaßnahme kreuzt im angege-
benen Bereich die Freileitung der Bay-
ernwerk AG Netz GmbH und wird, so-
weit erforderlich, den neuen Verhältnis-
sen angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit der Bayernwerk AG
Netz GmbH abgestimmt.

Soweit sich die Leitung im Straßengrund
(Bund) befindet, richtet sich die Kosten-
tragung nach Sondernutzungsrecht. Im
Privatgrund richtet sich die Kostentra-
gung nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Bayernwerk AG Netz GmbH.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.04 0+094 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Deutsche Telekom
Technikniederlas-
sung Rosenheim
Bezirksbüro Netze 21
Georg-Aicher-Str. 3a
83026 Rosenheim

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernut-
zungsrecht des TKG §§ 68 ff bzw. au-
ßerhalb (Privat) nach Entschädigungs-
recht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Deutschen Telekom AG.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.05 0+200 – 0+255 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Deutsche Telekom
Technikniederlas-
sung Rosenheim
Bezirksbüro Netze 21
Georg-Aicher-Str. 3a
83026 Rosenheim

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernut-
zungsrecht des TKG §§ 68 ff bzw. au-
ßerhalb (Privat) nach Entschädigungs-
recht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Deutschen Telekom AG.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.06 0+230 – 0+355 Trinkwasser-lei-
tung

V 40 Peh

a) und b)
Zweckverband zur
Wasserversorgung
der Surgruppe
Am Kiesfang 4
83317 Teisendorf

Die vorhandene Trinkwasserleitung wird
im angegebenen Bereich durch die Bau-
maßnahme berührt und soweit erforder-
lich den neuen Verhältnissen ange-
passt.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Zweckverband
abgestimmt.

Soweit sich die Wasserleitung im Stra-
ßengrund (Bund) befindet, richtet sich
die Kostentragung nach Sondernut-
zungsrecht. Im Privatgrund richtet sich
die Kostentragung nach Entschädi-
gungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
beim Zweckverband.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.07 0+248 – 0+347 Niederspan-
nungskabel

a) und b)
Bayernwerk AG
Netz GmbH
Regionalleitung
Oberbayern
Arnulfstraße 203
80634 München

Die erdverlegten Kabel werden im ange-
gebenen Bereich durch die Baumaß-
nahme berührt und soweit erforderlich
den neuen Verhältnissen angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit der Bayernwerk AG
Netz GmbH abgestimmt.

Soweit sich die Leitung im Straßengrund
(Bund) befindet, richtet sich die Kosten-
tragung nach Sondernutzungsrecht. Im
Privatgrund richtet sich die Kostentra-
gung nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Bayernwerk AG Netz GmbH.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.08 0+292 Telekommunika-
tionslinie

Freileitung

a) und b)
Deutsche Telekom
Technikniederlas-
sung Rosenheim
Bezirksbüro Netze 21
Georg-Aicher-Str. 3a
83026 Rosenheim

Die Freileitung wird durch die Baumaß-
nahme berührt und soweit erforderlich
den neuen Verhältnissen angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernutzungs-
recht des TKG §§ 68 ff bzw. außerhalb
(Privat) nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Deutschen Telekom AG.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.09 0+495 - 0+565 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Deutsche Telekom
Technikniederlas-
sung Rosenheim
Bezirksbüro Netze 21
Georg-Aicher-Str. 3a
83026 Rosenheim

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernutzungs-
recht des TKG §§ 68 ff bzw. außerhalb
(Privat) nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Deutschen Telekom AG.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.10 0+706 Trinkwasserlei-
tung

DN 200 GGG

a) und b)
Zweckverband zur
Wasserversorgung
der Surgruppe
Am Kiesfang 4
83317 Teisendorf

Die vorhandene Trinkwasserleitung wird
im angegebenen Bereich durch die Bau-
maßnahme berührt und soweit erforder-
lich den neuen Verhältnissen ange-
passt.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Zweckverband
abgestimmt.

Soweit sich die Wasserleitung im Stra-
ßengrund (Bund) befindet, richtet sich
die Kostentragung nach Sondernut-
zungsrecht. Im Privatgrund richtet sich
die Kostentragung nach Entschädi-
gungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
beim Zweckverband.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.11 0+800 - 1+195 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Deutsche Telekom
Technikniederlas-
sung Rosenheim
Bezirksbüro Netze 21
Georg-Aicher-Str. 3a
83026 Rosenheim

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernutzungs-
recht des TKG §§ 68 ff bzw. außerhalb
(Privat) nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Deutschen Telekom AG.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.12 1+167 - 1+195 Trinkwasserlei-
tung

DN 125 PVC

a) und b)
Zweckverband zur
Wasserversorgung
der Surgruppe
Am Kiesfang 4
83317 Teisendorf

Die vorhandene Trinkwasserleitung wird
im angegebenen Bereich durch die Bau-
maßnahme berührt und soweit erforder-
lich den neuen Verhältnissen ange-
passt.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Zweckverband
abgestimmt.

Soweit sich die Wasserleitung im Stra-
ßengrund (Bund) befindet, richtet sich
die Kostentragung nach Sondernut-
zungsrecht. Im Privatgrund richtet sich
die Kostentragung nach Entschädi-
gungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
beim Zweckverband.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.13 1+179 Mittelspannung
Freileitung

a) und b)
Bayernwerk AG
Regionalleitung
Oberbayern
Arnulfstraße 203
80634 München

Die Baumaßnahme kreuzt im angege-
benen Bereich die Freileitung der Bay-
ernwerk AG und wird, soweit erforder-
lich, den neuen Verhältnissen ange-
passt.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit der Bayernwerk AG
abgestimmt.

Soweit sich die Leitung im Straßengrund
(Bund) befindet, richtet sich die Kosten-
tragung nach Sondernutzungsrecht. Im
Privatgrund richtet sich die Kostentra-
gung nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Bayernwerk AG.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.14 0-159 – 0-035 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Vodafone GmbH /
Vodafone Kabel
Deutschland GmbH
Betastraße 6-8
85774 Unterföhring

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernut-
zungsrecht des TKG §§ 68 ff bzw. au-
ßerhalb (Privat) nach Entschädigungs-
recht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Vodafone GmbH.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.15 0+094 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Vodafone GmbH /
Vodafone Kabel
Deutschland GmbH
Betastraße 6-8
85774 Unterföhring

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernut-
zungsrecht des TKG §§ 68 ff bzw. au-
ßerhalb (Privat) nach Entschädigungs-
recht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Vodafone GmbH.



B 304 Traunstein - Freilassing Unterlage  11
Ausbau westlich Straß mit Erneuerung der EÜ und Verbesserung der Linienführung
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.16 0+200 - 0+360 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Vodafone GmbH /
Vodafone Kabel
Deutschland GmbH
Betastraße 6-8
85774 Unterföhring

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernutzungs-
recht des TKG §§ 68 ff bzw. außerhalb
(Privat) nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Vodafone GmbH.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.17 0+495- 0+565 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Vodafone GmbH /
Vodafone Kabel
Deutschland GmbH
Betastraße 6-8
85774 Unterföhring

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernutzungs-
recht des TKG §§ 68 ff bzw. außerhalb
(Privat) nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Vodafone GmbH.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.18 0+800 - 1+195 Telekommunika-
tionslinie

a) und b)
Vodafone GmbH /
Vodafone Kabel
Deutschland GmbH
Betastraße 6-8
85774 Unterföhring

Die erdverlegten Kabel werden durch
die Baumaßnahme berührt und soweit
erforderlich den neuen Verhältnissen
angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit dem Leitungsverwal-
ter abgestimmt.

Die Kostentragung regelt sich im Stra-
ßengrund (Bund) nach Sondernutzungs-
recht des TKG §§ 68 ff bzw. außerhalb
(Privat) nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Vodafone GmbH.
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Lfd.Nr.
Bau-km

(Strecke oder
Achsenschnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) künftiger

Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger(U)

Regelung

1 2 3 4 5

4.19 1+180 – 1+195 Niederspan-
nungskabel

(geplant)

a) und b)
Bayernwerk Netz
GmbH
Regionalleitung
Oberbayern
Arnulfstraße 203
80634 München

Die erdverlegten Kabel werden im ange-
gebenen Bereich durch die Baumaß-
nahme berührt und soweit erforderlich
den neuen Verhältnissen angepasst.

Die technischen Einzelheiten werden
vor Baubeginn mit der Bayernwerk AG
Netz GmbH abgestimmt.

Soweit sich die Leitung im Straßengrund
(Bund) befindet, richtet sich die Kosten-
tragung nach Sondernutzungsrecht. Im
Privatgrund richtet sich die Kostentra-
gung nach Entschädigungsrecht.

Die Unterhaltung der Anlagen verbleibt
bei der Bayernwerk Netz GmbH.


